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1. FCG – Newsletter im Schuljahr 2020/21 
Wien, 28. August 2020 

 
Informationen zum Schulstart 
 
 
Geschätzte Frau Kollegin, geschätzter Herr Kollege! 
 
Wir hoffen, dass die Sommerferien trotz der durch die Corona-Pandemie hervor- 
gerufenen angespannten Situation soweit erholsam waren. 
Spätestens jetzt, wo vermehrt Kolleginnen und Kollegen wieder zu Hause sind und sich 
verstärkt auf den Unterricht für das neue Schuljahr vorbereiten, stellen sich viele die Frage, 
wie der Start sowie das Schuljahr 2020/21 funktionieren kann/soll.  
Wir verweisen auf die uns derzeit vom bmbwf zur Verfügung gestellten Unterlagen auf 
unserer Homepage www.bmhs-aktuell.at und sind selbstverständlich jederzeit bereit, 
diesbezüglich Auskunft zu erteilen. 
Im Schreiben des bmbwf mit dem Titel „ COVID-19-Hygiene- und Präventionshandbuch“ 
befindet sich auf Seite 13 eine Information zum Thema „Risikogruppen“. Sobald detaillierte 
Informationen vorliegen, werden wir diese umgehend versenden.  
 
Lehrkräfte und Verwaltungspersonal  
Es werden drei Gruppen unterschieden:  
Zugehörigkeit zur COVID-19-Risikogruppe  
Grundsätzlich werden Risikogruppen durch das Gesundheitsministerium definiert (COVID-19 
Risiko-Attest). Bei individuellen Erkrankungen oder Vorerkrankungen am Standort tätiger 
Pädagoginnen und Pädagogen sowie weiterem Personal definiert das der jeweils zuständige 
Arzt.  
Lehrkräfte, die Angehörigen einer COVID-19-Risikogruppe im Haushalt leben  
Lehrkräfte, die mit jemandem aus den genannten Gruppen in einem Haushalt leben, müssen 
nicht am Schulstandort präsent sein und werden vom Präsenzunterricht freigestellt.  
Lehrkräfte mit psychischer Belastung  
Lehrende, die zwar nicht zur Risikogruppe gehören, aber für die der Schulbesuch – 
insbesondere bei steigenden Infektionszahlen – eine unzumutbare psychische Belastung 
darstellt, gilt, dass sie gegen Vorlage eines ärztlichen Attests vom Präsenzunterricht befreit 
werden können.  
Lehrende aus diesen drei Personengruppen sind nur vom Präsenzunterricht befreit. Im 
Home-Office können sie für andere Tätigkeiten herangezogen werden (z. B. zur Betreuung 
im Distance-Learning). 

 
Mit kollegialen Grüßen 

      
  

Mag.a Gerlinde Bernhard        Mag. Roland Gangl 
   Vors.-Stellvertreterin                Vorsitzender 
    Mail: gerlinde.bernhard@goed.at                                   Mail: roland.gangl@goed.at 
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